
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
�ÄSchwansener See�³�� �P�L�W�� �]���=����13 Flurstücken und einer Fläche von etwa 48,3 Hektar. Sie 
liegen im Kreis Schleswig-Flensburg zwischen Schönhagen und Damp direkt an der 
Ostseeküste. Die Flächen der Stiftung Naturschutz des SLEP-Gebiets liegen im NSG 
Schwansener See, das flächengleich als FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesen wurde.  

Die Küsten- und Uferflächen der Stiftung Naturschutz sind großflächig zusammenhängend 
und umfassen den überwiegenden Teil der Strandwallniederung zwischen der Ostsee und 
dem Strandsee. Teile des Sees und der Hangflächen zählen zum SLEP-Gebiet. Die Flächen 
stehen in einem funktionalen Austausch innerhalb des Schutzgebiets sowie zu weiteren 
naturnahen Niederungsflächen an der Ostseeküste der weiteren Umgebung.  

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 
Verbindlichkeit Rechercheergebnis  
Ökokonten - 
Ausgleich - 
Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

BaltCoast After-LIFE 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis  
NP - 
NSG Schwansener See, 1987 
LSG Schwansener Ostseeküste 
Naturpark - 
Naturerlebnisraum NER - 
FFH DE 1326-301 �ÄNSG Schwansener See�³�� 
EGV DE 1326-���������Ä�1�6�*���6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ 
WRRL Maßnahmen für die Schwarzbek geplant 
BVS Nr. 375  Schwansener See und Schwarzbek   

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 1326001, 1326002 und 1326032 sind Teil von 
Stiftungsflächen.  

Wiesen- und Rastvogelgebiet Der Schwansener See mit Küstenflächen ist ein bedeutendes 
Wiesen- und Rastvogelgebiet.  
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Naturwaldkulisse - 
Artenschutzgebiet - 
Wasserschutz/ -schongebiet - 
Retentionsraum Hochwassergefährdungsgebiet an der Ostseeküste 

Retentionsraum für die Schwarzbek 
Geotope - 
Archäologischer Denkmalschutz - 
Angrenzende Naturschutzflächen - 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis  
Runder Tisch  
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

�'�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U�� �6�H�H�³�� �O�L�H�J�W�� �D�Q�� �G�H�U�� �$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�N�•�V�W�H�� �G�H�U�� �2�V�W�V�H�H���Y�R�Q��
Schwansen im Naturraum des Schleswig-Holsteinischen Hügellandes. Die naturräumliche 
Form des Gebiets wird durch Veränderungen der Küstenlandschaft nach der letzten Eiszeit 
geprägt. Der niedrig gelegene Küstenabschnitt am nördlichen Ausgang der Eckernförder 
Bucht ist durch die Bildung einer Strandwalllandschaft und die Entwicklung von Salzgrünland 
an der abgetrennten Seebucht geprägt. Der Schwansener See weist ein sehr großes 
Einzugsgebiet auf und ist von der Genese her ein typischer Strandsee (Lagune) mit 
Zuflüssen aus dem agrarisch geprägten Hinterland. Die Zuflüsse werden über Pumpwerke 
reguliert, die das Hinterland von dem See abtrennen. 

Die Gestalt der Seeniederung wurde durch die deichartige Aufhöhung der Strandwälle, die 
Abtrennung von der Ostsee und die Entwässerung geprägt. Der Einfluss durch salziges 
Ostseehochwasser ist durch das verrohrte Auslaufbauwerk aus dem See mit Düker und 
Rückstauklappe sowie die flache Verwallung an den meisten Bereichen des Seeufers gering. 
Der See weist nur noch geringe Salzgehalte und schmale Überflutungsflächen auf. 

Der Seespiegel liegt nur wenige Zentimeter über dem Meeresniveau. Aus den einstigen 
Salzwiesen ist meist Weideland ohne Salzeinfluss geworden.  

Die Böden der Niederungen nördlich und v.a. südlich vom Schwansener See werden 
überwiegend von einem Wechsel aus flachgründigem Nieder- und Anmoorboden gebildet. 
Im Untergrund herrschen überwiegend Sande vor, die im Zuge der Entwicklung der 
Ausgleichsküste an der Ostseeküste verfrachtet wurden. Die Strandwälle zwischen dem See 
und der Ostsee werden von Sand, Kies und Steinen aufgebaut. Das Material stammt aus 
Abbrüchen der Steilküste von Schönhagen nördlich des Gebiets. Neben den dort 
vorherrschenden Lockergesteinsböden gibt es zum See hin flache organische Auflagen.  

Der Schwansener See und die angrenzende Ostsee haben einen ausgleichenden Einfluss 
auf das Lokalklima, die Luftfeuchte und die Temperaturen. 

Der Küstenbereich zwischen Schönhagen und Damp wird durch touristische Nutzung und 
einige touristische Anlagen beeinflusst. Im Gebiet gibt es ein Vogelwärterhäuschen und 
einen viel genutzten Küstenwanderweg mit Bänken und Rastmöglichkeiten. Am südlichen 
Seeufer ist es durch Campingplätze und Ferienhäuser zu lokal starken Veränderungen 
gekommen. 

 

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse  
Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23. 
Naturraum 70101 Schwansen 
Landschaft (BFN) 70101 Schleswig-Holsteinische Ostseeküste; Ausgleichsküstenlandschaft de 

Ostsee. 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den etwa 48,4 Hektar des SLEP-Gebiets wurden die Bestandsdaten aus 
der FFH-Kartierung (2008) übernommen. Die schmalen Flächensäume (Zwickel), mit denen 
das SLEP-Gebiet zum Teil über die Fläche des FFH-Gebiets hinausreicht wurden den 
angrenzenden Biotoptypen zugeordnet und nicht neu kartiert. Die Tabellen für Biotoptypen 
und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel dargestellt. 

Das SLEP-Gebiet �Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U�� �6�H�H�³ wird von den typischen Biotoptypen der Küste 
geprägt. Es kommen Strände (KS), Salzwiesen und Röhrichte der Ostsee (KO) und 
Küstendünen (KD) großflächig vor. Typisch sind Kleingewässer (FK) und Mesophiles 
Grünland (GM) auf Sand- und Kiesboden in der Strandwall-Landschaft. Weiterhin sind 
Feucht- und Nassgrünland (GF, GN) sowie Sümpfe (NS) kleinflächig ausgebildet. Von nur 
geringer Flächenausdehnung sind Verkehrsflächen, Wege, Gehölze und Brachen. 

Etwa 40 Hektar (82,2%) des SLEP-Gebiets wurden verschiedenen FFH-LRT der Küste 
zugeordnet. Prägend sind Flächen des Strandsees mit der Lagune (1150), Mehrjährige 
Vegetation der Kiesstrände (1220) und Atlantische Salzwiesen (1330). Weißdünen (2120) 
und Ostsee Fels- und Steilküsten (1230) nehmen nur geringe Anteile ein. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass das SLEP-Gebiet nur einen Teil des FFH-Gebiets einnimmt und damit 
die Flächenanteile nicht repräsentativ sind.  

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung  
Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  
Biotoptypen Leguan (2001) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1326-301 

�ÄNSG Schwansener See�³ 
LRT Leguan (2001) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 

1326-���������Ä�1�6�*���6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ 
Biotoptypen Mordhorst (2008) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1326-301 

�Ä�1�6�*���6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ 
LRT Mordhorst (2008) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 

1326-���������Ä�1�6�*���6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³�³ 
Biotoptypen GGV Heiko Grell 

(2016) 
Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet 
�ÄSchw�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ außerhalb von FFH-Gebiet 

LRT GGV Heiko Grell 
(2016) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
�Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³��außerhalb von FFH-Gebiet 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte ������ �Ä�%�H�V�W�D�Q�G��
Biotoptypen �X�Q�G���/�5�7�³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 

Tabelle 6 a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  
 Summe eigene Kartierung 0,0000 0,05 
 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 48,3488 100,0 
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Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  
KO Salzwiesen und Röhrichte der Ostsee 6,4410 13,32 

KS Strände 16,9279 35,01 

KD Küstendünen 0,6437 1,33 

KK Fels- und Steilküsten 0,0014 0,00 

HF Feldhecke 0,0178 0,04 

FG Gräben, Kanäle 0,1531 0,32 

FT Tümpel 0,0930 0,19 

FK Kleingewässer 1,4604 3,02 

NS Niedermoore, Sümpfe 0,7220 1,49 

GF Sonstiges Feucht- und Nassgrünland 7,7024 15,93 

GI Artenarmes Intensivgrünland 5,6761 11,74 

GM Mesophiles Grünland 8,0805 16,71 

GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 0,1173 0,24 

RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,0194 0,04 

SD Bauflächen, Dorfgebiete 0,0062 0,01 

SV Verkehrsflächen, -anlagen 0,2864 0,59 

 Summe Datenübernahme 48,3488 100,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 48,3488 100,0 
 

Tabelle 8a: Bestand: FFH �± Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  
 Summe eigene Kartierung 0,0000 0,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 48,3488 100,0 
 

Tabelle 9b: Bestand: FFH �± Lebensraumtypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  
1150 Lagunen 16,4008 33,92 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 12,6369 26,14 

1230 Ostsee Fels- und Steilküste 0,0078 0,02 

1330 Atlantische Salzwiesen 10,2478 21,20 

2120 Weißdünen mit Strandhafer 0,7280 1,51 

 Summe Datenübernahme 40,0215 82,8 
 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 48,3488 100,0 

 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen der Stiftung Naturschutz im �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���ÄSchwansener See�³���V�L�Q�G��etliche 
Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Diese Angaben 
beziehen sich auf die Uferbereiche vom Schwansener See und überwiegend auf 
Strandwallflächen zwischen dem See und Ostsee. Zudem gibt es etliche historische Daten 
des Gebiets.  
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Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind Küstenarten der Strände, Dünen, 
Strandwälle und des Salzgrünlands. Weiterhin kommen Feuchtgrünlandarten und 
Gewässerarten vor. Hervorzuheben sind Breitblättriges Knabenkraut, Kohl-Lauch, Weinberg-
Lauch, Heide-Nelke, Meerkohl, Stranddistel, Flaumiger Wiesenhafer, Tannenwedel, Acker-
Witwenblume, Wiesen-Flockenblume, Kleine Pimpinelle, Knolliger Hahnenfuß, Gemeiner 
Hornklee, Röhrige Pferdesaat, Erz-Engelwurz, Sumpf-Gänsedistel, Gelbe Wiesenraute, 
Sumpf-Dotterblume, Wiesen-Schaumkraut, Entferntährige Segge und Wiesen-Segge 

Bei der Raabe-Rasterkartierung und der FFH-Kartierung sind weitere gefährdete 
Pflanzenarten kartiert worden. Viele der aufgeführten Arten können als Zielarten für die 
Naturschutzflächen genannt werden. Es ist jedoch nicht bekannt, ob es von diesen Arten im 
Gebiet noch Reliktvorkommen gibt. Hervorzuheben sind Arten wie z.B. Wiesen-Margerite, 
Knöllchen-Steinbrech, Ufer-Alant, Wiesen-Wasserfenchel, Zusammengedrückte Quellbinse 
Sumpf-Dreizack, Kleines Tausendgüldenkraut, Großes Flohkraut und Schraubige Salde.  

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und der Roten Liste sind am Schwansener 
See u.a. mit Sandregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Säbelschnäbler, 
Rohrweihe, Rohrdommel, Kiebitz, Rotschenkel und Feldlerche vertreten. Ältere Nachweise 
liegen vor von z.B. Sumpfohreule, Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Küstenseeschwalbe, 
Uferschnepfe, Tüpfelralle, Wachtelkönig und Trauerseeschwalbe. 

Daten zu Säugetieren sind aus dem Gebiet stark defizitär. Es gibt einen Altnachweis der 
Haselmaus. Weiterhin ist mit Vorkommen häufiger Fledermausarten wie Zwerg-Fledermaus, 
Wasser-Fledermaus und Breitflügel-Fledermaus zu rechnen.  

Neben häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten ist die Kreuzkröte mit 
einem größeren Reliktbestand im Gebiet vorhanden. Der Laubfrosch lebt am Rand der 
Küstenniederung. Weiterhin gibt es Altnachweise von Rotbauchunke und Wechselkröte. Für 
Zauneidechse und Ringelnatter gibt es ein Lebensraumpotenzial aber keine Nachweise.  

Daten zu Fischen, Mollusken, Tagfalter, Heuschrecken und Libellen fehlen, sind stark 
defizitär oder beschränken sich auf häufige Arten.  

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 

 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Alle Arten LLUR (2016) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 
Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 2 Rasterpunkten 
Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
Makropyhten, 
Seenkurzprogramm 

Jo Stuhr (2001) Die Vegetation des ....., des Schwansener Sees, 
des Schöhsees und des Südensees.  

Phyto- und Zooplankton 
Seenkurzprogramm 

Speth & Speth 
(2001) 

Untersuchungen des Phyto- und Zooplanktons 
aus 21 Seen Schleswig-Holsteins. 
u.a. Schwansener See 

Flora / Struktur GGV Heiko Grell 
(2006) 

Life-Projekt BaltCoast 
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Avifauna Kieckbusch & 
Rohmann (2010) 

SPA-Vogelmonitoring 

Flora / Struktur GGV Heiko Grell 
(2010) 

Life-Projekt BaltCoast 

FFH-Managementplan MELIR (2012) Managementplan für das FFH-Gebiet und das 
EU-Vogelschutzgebiet DE 1326-���������Ä�1�6�*��
�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³�� 

Makrophyten/ Phytobenthos 
 

Biota 2013 Monitoring der Qualitätskomponente für WRRL 
und FFH-RL in schleswig-holsteinischen Seen 
Großer Binnensee, Schwansener See, 
Sehlendorfer Binnensee, Windebyer Noor. 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2016) 

SLEP-Kartierung 2016 

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten 
Fundes 

Anmerkung en 

Pflanzen    

Kohl-Lauch 
(Allium oleraceum) 

RL-SH 3 2016 Dünen, Magerrasen 

Weinberg-Lauch 
(Allium vineale) 

RL-SH 3 2016 Dünen, Magerrasen 

Erz-Engelwurz  
(Angelica archangelica) 

* 2016 Seeufer 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH 3 2016 Feuchtgrünland 

Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2016 Feuchtgrünland 

Entferntährige Segge  
(Carex distans) 

RL-SH 3 2016 Salzgrünland 

Wiesen-Segge 
(Carex nigra) 

RL-SH V 2016 Feuchtgrünland 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 2016 Dünen, Magerrasen 

Meerkohl 
(Crambe maritima) 

RL-SH V  2016 Strand 

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 2016 Feuchtgrünland 

Heide-Nelke  
(Dianthus deltoides) 

RL-SH 3 2016 Dünen, Magerrasen 

Stranddistel  
(Eryngium maritimum) 

RL-SH 3 2016 Strand 

Flaumiger Wiesenhafer  
(Helictotrichon pubescens) 

RL-SH 2 2016 Dünen, Magerrasen 

Tannenwedel 
(Hippuris vulgaris) 

RL-SH 3 2016 Gewässersenken 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten 
Fundes 

Anmerkung en 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 2016 Dünen, Magerrasen 

Strand-Platterbse  
(Lathyrus maritimus) 

RL-SH 3 2016 Strand 

Gemeiner Hornklee  
(Lotus corniculatus) 

RL-SH V 2016 Dünen, Magerrasen 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2016 Feuchtgrünland 

Salz-Hornklee  
(Lotus teunis) 

RL-SH G 2016 Salzgrünland 

Sumpf-Vergißmeinnicht  
(Myosotis palustris) 

RL-SH V 2016 Feuchtgrünland 

Röhrige Pferdesaat  
(Oenanthe fistulosa) 

RL-SH 3 2016 Feuchtgrünland 

Kriechender Hauhechel 
(Ononis repens) 

RL-SH 3 2016 Dünen, Magerrasen 

Kleine Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga) 

RL-SH V 2016 Dünen, Magerrasen 

Knolliger Hahnenfuß  
(Ranunculus bulbosus) 

RL-SH V 2016 Dünen, Magerrasen 

Brennender Hahnenfuß  
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2016 Gewässersenken 

Zungen-Hahnenfuß  
(Ranunculus lingua) 

RL-SH 2 2016 Gewässersenken 

Sumpf-Gänsedistel  
(Sonchus palustris) 

* 2016 Seeufer 

Gelbe Wiesenraute 
(Thalictrum flavum) 

RL-SH 3 2016 Seeufer 

Wiesen-Margerite  
(Leucanthemum vulgare) 

RL-SH V 2008 FFH-Kartierung 

Wiesen-Wasserfenchel 
(Oenanthe lachenalii) 

RL-SH 2 2008 FFH-Kartierung 

Zusammenged. Quellbinse  
(Blysmus compressus) 

RL-SH 3 2008 FFH-Kartierung 

Schraubige Salde  
(Ruppia cirrhosa) 

- 2008 FFH-Kartierung 

Sumpf-Dreizack  
(Triglochin palustre) 

RL-SH 2 2008 FFH-Kartierung 

Kleines 
Tausendgüldenkraut 
(Centaurium pulchellum) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Ufer-Alant 
(Inula britannica) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Großes Flohkraut 
(Pulicaria dysenterica) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten 
Fundes 

Anmerkung en 

Ähriges Tausendblatt  
(Myriophyllum spicatum) 

RL-SH V 2007 Seenkartierung 

Schraubige Salde  
(Ruppia cirrhosa) 

  Seenkartierung 

Zerbrechliche 
Armleuchteralge 
(Chara globularis) 

  Seenkartierung 

Gegensätzliche 
Armleuchteralge 
(Chara contraria) 

RL-SH 3  Seenkartierung 

Baltische Armleuchteralge 
(Chara baltica) 

RL-SH 1  Seenkartierung 

    
Säugetiere    
Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) 

FFH IV 1989 NSG Schwansener See 

    
Vögel    
Zwergseeschwalbe 
(Sterna albifrons) 

VSchRL I 2010 7 BP 
Life-BaltCoast Projektart 

Flussseeschwalbe 
(Sterna hirundo) 

VSchRL I 2010 57 BP 

Säbelschnäbler 
(Recurvirostra avosetta) 

VSchRL I 2010 5 BP 
Life-BaltCoast Projektart 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2010 3 BP 

Rohrdommel  
(Botaurus stellarus) 

VSchRL I 2004 1 BP 

Sumpfohreule  
(Asius flammeus) 

VSchRL I 
RL 1 

2003 1 BP 

Alpenstrandläufer 
(Calidirs alpina schinzii) 

VSchRL I 
RL 1 

unklar Life-BaltCoast Projektart 

Kampfläufer 
(Philomachus pugnax) 

VSchRL I 
RL 1 

unklar Life-BaltCoast Projektart 

Küstenseeschwalbe 
(Sterna paradisica) 

VSchRL I 2004 weiterhin Potenzial 

Kiebitz  
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2010 15 BP 

Rotschenkel  
(Tringia totanus) 

RL-SH 3 2010 15 BP 

Feldlerche  
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2010 25 BP 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

 2010 28 BP 

Uferschnepfe 
(Limosa limosa) 

RL-SH 2 2004 1 BP 

Mittelsäger 
(Mergus serrator) 

 2010 2 BP 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten 
Fundes 

Anmerkung en 

Sandregenpfeifer 
(Chararius hiaticula) 

RL-SH 2 2010 1 BP 

Brandgans 
(Tadorna tadorna) 

 2010 6 BP 

Austernfischer 
(Haematopus ostralegus) 

 2010 5 BP 

Bartmeise 
(Panurus biarmicus) 

 2004 Schwansener See 

Rebhuhn 
(Perdix perdix) 

RL-SH V 2010 NSG Schwansener See 

Tüpfelralle  
(Porzana porzana) 

VSchRL I 2001 Schwansener See 

Wachtelkönig 
(Crex crex) 

VSchRL I 2009 NSG Schwansener See 

Trauerseeschwalbe 
(Chlidonias niger) 

VSchRL I 1996 Schwansener See 

    
Amphibien    
Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

FFH IV 2016 Senken im Weidland an der Küste 

Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

FFH IV 2003 bei Hof Lückeberg 

Rotbauchunke  
(Bombina bombina) 

FFH II 1995 Senke im Weideland 

Wechselkröte 
(Bufo viridis) 

FFH IV 1966 Senke im Weideland 

    
Reptilien    
keine relevanten Angaben    
    
Fische    
keine relevanten Angaben    
    
Weichtiere    
keine relevanten Angaben    
    
Libellen     
keine relevanten Angaben    
    
Schmetterlinge     
keine relevanten Angaben    
    
Heuschrecken     
keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

�'�D�V�� �•�E�H�U�J�U�H�L�I�H�Q�G�H�� �/�H�L�W�E�L�O�G�� �I�•�U�� �G�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwansener See�³�� �O�H�L�W�H�W�� �V�L�F�K�� �D�X�V�� �G�H�Q��
Entwicklungszielen für den Schwerpunktbereich des BVS-�6�+�� �ÄSchwansener See und 
Schwarzbek�³�����G�H�Q���=�L�H�O�H�Q���I�•�U���G�D�V���)�)�+-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet �ÄNSG Schwansener 
See�³�� �X�Q�G��der Verordnung zu dem Naturschutzgebiet sowie den Angaben aus dem 
Landschaftsrahmenplan ab.  

Insbesondere werden die Hinweise aus dem LIFE BaltCoast-Projekt und der FFH-
Managementplan für das Gebiet berücksichtigt. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) 
abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 375 Schwansener See und Schwarzbek: 

Bestand: Großer Strandsee und Zuflüsse in einem eiszeitlichen Gletscherzungenbecken mit 
geschlossenem Schilfröhrichtsaum und angrenzenden niedrigliegenden Grünlandflächen (im 
Süden und Südwesten) sowie Brachflächen auf mittelfeuchten, ansteigenden Moränenstandorten 
(am Nordrand des Gebiets); vorgelagert gut ausgeprägter bis 150 m breiter Strandwall mit 
typischer Ostseeküstenvegetation; Rückzugsgebiet für See- und Wasservögel bei ungünstigen 
Wetterlagen; im Südosten Campingplatz. 

Entwicklungsziel: Erhaltung und Entwicklung einer weitgehend naturnahen Küstenniederung mit dem 
Schwansener See einschließlich seiner Verlandungszonen, angrenzenden nassen Wiesen und 
Weiden auch im Bereich der Zuflüsse im Westen sowie Naturwald in den ansteigenden 
Moränenbereichen im Norden und Westen. 

vorrangige Maßnahmen: Rückverlegung des Campingplatzes in höhergelegene Bereiche; Anhebung 
des Wasserstandes. 

 
NSG-Verordnung, Schutzzweck: 
Das Naturschutzgebiet dient der Erhaltung eines durch Strandwälle und Primärdünen von der Ostsee 
abgetrennten Strandsees mit den angrenzenden Salzwiesen, feuchten Senken, Seggenriedern, 
Röhrichtbeständen und einem Flachwasserbereich der Ostsee. Aufgrund dieser großen Vielfalt sind 
der Schwansener See und seine Umgebung Lebensraum und Lebensstätte zahlreicher in ihrem 
Bestand bedrohter Pflanzen- und Tierarten. Die Natur ist hier in ihrer Ganzheit zu erhalten und, soweit 
es zur Erhaltung bestimmter bedrohter Pflanzen- und Tierarten erforderlich ist, durch planvolle 
Maßnahmen zu entwickeln und wiederherzustellen. 
 
Ziele für das FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet 1326-301 �ÄNSG Schwansener See �³�� 
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Erhaltung einer der wenigen ökologisch intakten Strandseelandschaften an der Ostsee mit dem 
Schwansener See als einem der größten Brackwasserlagunen mit Süßwasserzustrom, die von der 
Ostsee durch ein Strandwallsystem getrennt ist. Erhaltung einer der größten 
Zwergseeschwalbenkolonien der schleswig-holsteinischen Ostseeküste und der überregional 
herausragenden Bedeutung als Brut- und Rastgebiet für die in 1. genannten Vogelarten. 
 
Managementplan für das FFH- �*�H�E�L�H�W���ÄNSG Schwansener See �³�����$�X�V�Z�D�K�O�� 

Aufrechterhaltung des Wasseraustausches mit der Ostsee 
Aufrechterhaltung und Optimierung der extensiven Beweidung auf den Stiftungsflächen 
Aufrechterhaltung und Erweiterung der gesperrten Strandbereiche 
Verzicht auf jagdliche und fischereiliche Nutzungsintensivierung 
Reduzierung von Nährstofffrachten in den See 
Ausdehnung der extensiven Beweidung 
Erneuerung einer Brutplattform 
Optimierung des Prädatorenmanagements 
Wiederherstellung einer natürlichen Verbindung der Lagune zur Ostsee 

 

LIFE BaltCoast-Projekt und After-LIFE Managementplan: (Auswahl) 

Verdrängung von Rosa rugosa aus den Graudünen, Beweidung und mechanisch 
Verbesserung von Wiesenvogel-Brutlebensraum mit kurzrasigem, artenreichem Grünland 
Gehölzentnahme und Beweidungsmanagement gegen Landröhrichte 
Erhaltung der Laichgewässer der Kreuzkröte mit kurzrasiger Ufervegetation 
Flächenarrondierung in der Niederung 
Entfernung künstlicher Entwässerungen (Drainagen) 
Rückbau der flachen Verwallung am See 
Rückbau der Straße und Verlegung des Wanderwegs aus dem Wiesenvogelgebiet 
Entwicklung eines lebensraumtypischen Überflutungsregims im See mit Salzwasser 
Entfernung von Faulschlamm aus dem See 
Artenschutzmaßnahmen und ggf. Wiederansiedlung spezifischer Pflanzenarten 

 

Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebiet zu berücksichtigen:  
 
 
Landschaftsrahmenplan III, Kreis Rendsburg-Eckenförde und Plön, KfS Kiel und Neumünster:  
 
Landschaftsentwicklung:  
�‡���%�H�U�H�L�F�K���6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�� Westlich von Eckernförde bis zur Schlei erstreckt sich eine Kette kleinerer Seen 
mit dem Windebyer Noor, dem Großen Schnaaper See, dem Bültsee, dem Langsee und dem 
Kolksee. Entlang der Ostseeküste entstanden durch Nehrungsbildungen Strandseen wie der 
Hemmelmarker See, der Aas-See und der Schwansener See. 
 
Hochwassergefährdete Gebiete::  
�1�D�F�K���G�H�P���Ä�*�H�Q�H�U�D�O�S�O�D�Q���'�H�L�F�K�Y�H�U�V�W�l�U�N�X�Q�J�� Deichverkürzung und Küstenschutz in Schleswig-Holstein" 

(MELF, 1986) sind Niederungen unter drei Metern über Normalnull an der Ostseeküste bei 
Sturmfluten hochwassergefährdet. Die meisten dieser Flächen werden daher durch Deiche 
geschützt. Zu den hochwassergefährdeten Gebieten zählen die Niederungsgebiete der mit der 
Ostsee in direkter Verbindung stehenden Fließgewässer. Es handelt es sich hier meistens um 
relativ kleine Bereiche entlang der Küste und der Schlei. 
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Vögel: Typische Brutvögel der Küsten und nahegelegenen Binnengewässer sind Gänsesäger, 
Mittelsäger, Säbelschnäbler, Kampfläufer und Rotschenkel. Der Alpenstrandläufer findet an einem 
Strandsee Schwansens sein einziges Brutgebiet im Planungsraum. 

 
Landschaftliche Leitbilder für die Ostseeküste von Schwansen, Auswahl:  
�‡�� Artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasserbuchten und 

Flachgründen, 
�‡�� Naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit 

Strand, Strandwällen, Steilküste, Küstenwälder sowie naturnahe Strandseen und extensiv 
genutzten Salzwiesen, 

�‡�� Natürlich ablaufende Küstendynamik einschließlich größerer Überflutungsräume in 
Flachküstenabschnitten. 

 
Biotoptypen der Naturräume im Landschaftraum Ostseeküste: 

Viele Ostseeküsten-Lebensräume haben aufgrund ihrer Einmaligkeit europaweite Bedeutung. 

Die Steilküsten haben wegen der oft unbeeinflußten Dynamik und dem hohen Natürlichkeitsgrad der 
Lebensräume hohe Bedeutung für den Naturschutz. 

Die flachen Strandwall-Landschaften und die Strandsee-Niederungen bieten den Raum für die 
Biozönosen der Salzwiesen und Brackwasser-Röhrichte an der Ostseeküste, die Lebensraum für viele 
spezialisierte Tier- und Pflanzenarten sind und die aufgrund ihrer Einmaligkeit und ihres ökologischen 
Wertes zum Teil internationale Bedeutung haben. 
 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Schwarzbek : 
Anlage eines Uferrandstreifens 
Fördern der beginnenden Sohl-/ Uferstrukturierung 
Durchgängigkeit von Querbauwerken herstellen 
 

 
 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben:  
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung hochwertiger und landschaftstypischer Lebensräume der offenen Landschaft 
der Küstenniederung mit großflächigem Grünland im Kontakt zum Schwansener See in den 
Vordergrund. Die Flächen zwischen Schwansener See und dem Küstenwanderweg sollen 
als zusammenhängendes Wiesenvogelgebiet entwickelt werden. In der Seeniederung mit 
der Lagune und dem Salzgrünland soll ein möglichst naturnahes Wasserregime mit offener 
Verbindung zur Ostsee wiederhergestellt werden. In den Senken der Grünlandniederung 
können sich temporäre Flachgewässer einstellen. Durch eine geeignete Pflegenutzung 
sollen sich arten- und blütenreiche Bestände mit Salzgrünland, Feuchtgrünland und 
trockenem Magergrünland einstellen. Auf den sandigen Kuppen der alten Strandwälle sollen 
sich Mager- und Trockenrasen entwickeln können. Der schmale Küstenstreifen östlich vom 
Küstenwanderweg soll eine naturnahe Zonierung mit Stränden, Spülsäumen, Primär-, Weiß- 
und Graudünen aufweisen. Neophyten sind dort zu beseitigen. 
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4.2 Leitb �L�O�G���I�•�U���G�H�Q���6�/�(�3���ÄSchwansener See �³ 

Das NSG Schwansener See ist ein typischer Ausschnitt der nacheiszeitlich geprägten 
Küstenlandschaft am Ausgang der Eckernförder Bucht mit naturnaher Besiedlung. Die als 
Naturschutzgebiet ausgewiesenen Niederungsflächen mit dem Schwansener See und den 
Salzwiesen stehen in engem Kontakt zur Ostsee. Salzwasser kann bei Hochwasser in die 
Niederung einströmen und führt zu heterogenen naturnahen Standortbedingungen.  

Die Niederungslandschaft am See ist großflächig als artenreiches Offenland ausgebildet und 
wird extensiv beweidet. Küsten- und Wiesenvögel finden dort ausreichend große und gut 
entwickelte Lebensräume vor. Das Grünland ist arten-, struktur- und blütenreich und weist 
ein breites standörtliches Spektrum mit Salz-, Feucht- und Magergrünland auf. Die Arten der 
Orchideenweiden haben sich weiträumig im Feuchtgrünland oberhalb vom Salzeinfluss 
ausgebreitet. Die Vegetation ist niedrig- bis maximal mittelwüchsig und das Grünland 
großflächig zusammenhängend. 

Die ehemals abgedämmten Flächen wurden in das natürliche hydraulische System der 
Strandseeniederung zurückgeführt. Die Erschließungsstraße wurde aus der nördlichen 
Niederung herausgenommen und verläuft als wassergebundener Weg auf dem 
Strandwallsystem. Grüppen und Drainagen wurden verschlossen, sodass sich ein 
Standortmosaik aus flachen Senken mit temporärer Wasserführung und kleinen Kuppen 
ausgebildet hat. In Senken liegen Flachgewässer mit unterschiedlicher Wasserführung, die 
von spezifischen Arten wie Kreuzkröte und Tannenwedel besiedelt sind. Am See mit 
sauberem Flachwasser sind offene Ufer ohne Sichthindernisse zum Grünland ausgebildet. 
Am Westufer und dort, wo keine Beweidung stattfindet, sind schmale naturnahe Brack-
Röhrichte ausgebildet.  

Der direkte Küstenstreifen unterliegt einer natürlichen Uferdynamik und wird von einer 
typischen und naturnahen Abfolge von Lebensräumen geprägt. Strand, Spülsäume, Primär-, 
Weiß- und Graudünen sind naturnah ausgebildet und werden von den typischen Tier- und 
Pflanzenarten besiedelt. Die Kreuzkröte findet dort ausreichend große und offene Habitate 
für den Sommer. Die Bestände mit Neophyten (Kartoffelrosen) wurden beseitigt. 

Die See-Niederung ist störungsarm und wird von Wiesen-, Offenland- und Küstenvögeln als 
Brut- und Rasthabitat genutzt. Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Kiebitz, Rotschenkel und 
Feldlerche sowie Zwergseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer 
und Austernfischer sind Leitarten. Der Boden ist durch die Vernässung feuchter und 
stocherfähig. Blütenreiche und kurzrasige Vegetation ermöglicht das Heranwachsen der 
Küken der Küsten- und Wiesenvögel. Hochwüchsige Sichtbarrieren fehlen weitgehend.  

Die künstlichen Brutinseln mit großen Vorkommen der Flussseeschwalbe wurden durch 
mehrere aufgespülte Inseln ersetzt. Weithin ist der See inklusive der Niederung ein 
bedeutendes Rast- und Winterhabitat für Watvögel und Wassergeflügel (Schwäne, Enten, 
Gänse und Säger). Es hat sich eine enge funktionale Beziehung zu dem Flachwasser an der 
Ostsee ausgebildet.  

Durch Maßnahmen des Artenschutzes wurden spezifische Pflanzenarten des Salz- und 
Feuchtgrünlands sowie der Magerrasen und Dünen gefördert. Die Flachgewässer werden 
von Kreuzkröte und am Rand von Laubfrosch sowie anderen Amphibien, Libellen, Käfern 
und küstentypischen Wasserpflanzen besiedelt. 

Tiere mit großen Raumansprüchen, insbesondere Fledermäuse sowie Tag- und Nachtgreife 
nutzen die Seeniederung als einen Teil ihres Komplexlebensraums.  
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Das Gebiet ist weiterhin für die Naherholung erschlossen, erlebbar und kann auf dem 
Küstenwanderweg durchwandert werden. Auf die vorkommenden Pflanzen- und Tierarten 
sowie die Küstenentwicklung werden die Besucher durch Schautafeln und ein Infohäuschen 
hingewiesen. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Gegebenenfalls daraus resultierende Änderungen der Ziele oder 
Anpassungen der Maßnahmen müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum- und �±biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 

Das SLEP-Gebiet �Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ (SS, Nr. 159) wird nur einem Teilgebiet zugeordnet 
und dieses dann weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln für den Raum 
und die darin liegenden Teilflächen. 
 

Tabelle 12: Räumliche Gliederung für das Zielkonzept  

Teilgebiet LOK_DIFF Bezeichnung des Teilgebiets  

159_01  NSG Schwansener See  

 159_01_01 Weide bei Lückeberg 

 159_01_02 Seeniederung bei Lückeberg 

 159_01_03 Weide südlich der Kliffküste 

 159_01_04 Niederung südlich der Kliffküste 

 159_01_05 Weide am Vogelwärterhäuschen 

 159_01_06 Seeniederung am Vogelwärterhäuschen 

 159_01_07 Vorland 

 159_01_08 Strandsee 
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5.1.1 Teilgebiet 159_01: NSG Schwansener See 

Teilgebiet 159_01: NSG Schwansener See 

Das Teilgebiet umfasst den gesamten Bereich der Stiftungsflächen im NSG und FFH-Gebiet 
vom Schwansener See. Es beinhaltet damit die Seeflächen selbst, die Niederungsflächen 
am See und die Bereiche des Strandes, der Strandwälle und Dünen zwischen dem Kliff im 
Norden und dem Campingplatz im Süden. Prägend ist der offene und naturnahe Charakter 
der extensiv beweideten Küstenniederung zwischen der Ostsee und der Lagune. Die Lagune 
ist vollständig durch die Strandwälle und Dünen abgetrennt und entwässert über einen Düker 
in die Ostsee. Dadurch ist der Einfluss von Salzwasser in die Lagune und den 100 bis 300 
Meter breiten Gürtel von Niederungsflächen eingeschränkt. Dort ist meist artenreiches 
Feuchtgrünland ausgebildet. Die genutzten Bestände gehen auf den sand-kiesigen Böden 
der Strandwälle in mesophiles Grünland und teils Magerrasen über. Östlich des Nord-Süd 
verlaufenden Küstenwanderweges sind im Vorland Strände, Primär-, Weiß- und Graudünen 
ausgebildet. Die Dünen sind stark von Kartoffelrosen überwachsen. 

Ziel ist es, die hochwertigen Küstenstandorte am Schwansener See zu erhalten und als 
Refugium für die gesamte Küstenniederung typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung weiter zu 
entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller dort typischen Habitate vom Strand 
über die Dünen und verschiedenen Grünlandflächen bis hin zum Strandsee.  

Hauptzielgruppe sind Küsten- und Wiesenvögel, Amphibien und Küstenpflanzen.  

Die Niederungsflächen inklusive der Strandwälle und Dünen sollen möglichst offen bleiben 
und großflächig und zusammenhängend extensiv beweidet werden. Hochwüchsige 
Bestände mit Röhrichten, Gehölzen und Kartoffelrosen sollen in dem Bereich 
zurückgedrängt und kurz gehalten werden. Die Flachgewässer unterschiedlicher Größe 
sollen in die Weideflächen integriert sein und sich standörtlich je nach Versorgung mit 
Nährstoffen, dem Salzgehalt und dem Boden unterschiedlich entwickeln können. Die Lagune 
sollte einem stärkeren Einfluss vom Salzwasser der Ostsee ausgesetzt sein und bei 
Hochwasserlagen die angrenzenden Niederungsflächen überfluten, um dort die Entwicklung 
von Salzgrünland zu fördern. 

Der Küstenwanderweg und die Informationsmöglichkeiten sollen erhalten werden. Die 
Strand- und Dünenflächen sollen abgesperrt bleiben und nicht touristisch genutzt werden.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Küstenpflanzen, Vögel oder Amphibien wie 
z.B. Kreuzkröte, Zwergseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Säbelschnäbler, Kampfläufer, 
Alpenstrandläufer, Rotschenkel und Kiebitz sollten durchgeführt werden. 

 

159_01 Teilgebiet: 159_01: NSG Schwansener See 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
159_01_01 Weide bei Lückeberg K GR 6 
159_01_02 Seeniederung bei Lückeberg K KG 13 
159_01_03 Weide südlich der Kliffküste K GR 6 
159_01_04 Niederung südlich der Kliffküste K KG 13 
159_01_05 Weide am Vogelwärterhäuschen K GR 6 
159_01_06 Seeniederung am Vogelwärterhäuschen K KG 13 
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159_01_07 Vorland K KD 14 
159_01_08 Strandsee K KL 13 
 

 
 

5.1.1.1 159_01_01, Weide bei Lückeberg  

159_01_01, Weide bei Lückeberg  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 6 
Gewässer vorhanden  

Südwestlich der Asphaltstraße liegt in der Nähe von Lückeberg eine extensiv mit Rindern beweidete 
Fläche. Der höher gelegene Teil der Fläche liegt auf Mineralboden. Dort wurde ein Gewässer neu 
angelegt. Die Vegetation ist mäßig arten- und blütenreich ausgebildet. 

Ziel ist es, die offene Grünlandniederung nördlich vom Schwansener See zu erhalten und eine 
optimale Entwicklung von typischen mesophilen, blütenreichen Grünlandbeständen inklusive seltener 
Pflanzen- und Tierarten zu ermöglichen. Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind 
Wiesen- und Offenlandvögel sowie Amphibien. Leitarten sind Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche, 
Kreuzkröte und Laubfrosch. 

Die Fläche nahe der Straße sollte möglichst extensiv mit geeigneten Robustrindern oder anderen 
Großweidetieren beweidet werden. Das Weidemanagement ist so an den jährlichen Aufwuchs 
anzupassen, dass offene und kurzrasige mesophile und blütenreiche Vegetationsbestände entstehen 
bzw. erhalten bleiben. Das Aufkommen von Gehölzen ist durch Beweidung und ggf. durch eine 
ergänzende Mahd zu vermeiden. Kleine Mengen von Mahdgut artenreicher Spenderflächen könnten 
auf die Fläche übertragen werden, um die Vegetationsentwicklung zu fördern. Das Gewässer soll 
ohne Zäune in die Weidefläche integriert bleiben. Bei Verlandung oder starkem Zuwachsen ist eine 
Pflege der Gewässer möglich. 

Auf den Grünlandflächen am Schwansener See können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes 
durchgeführt werden von denen z.B. Amphibien und seltene Pflanzenarten sowie auch Insekten 
profitieren. Die Ausbreitung von Kreuzkröte und Laubfrosch sollte gefördert werden. Die Etablierung 
von typischen Pflanzenarten wie dem Breitblättrigen Knabenkraut ist anzustreben.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.04.13.04 Entschlammung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2016 19 

 

 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 159_01_02, Seeniederung bei Lückeberg  

159_01_02, Seeniederung bei Lückeberg  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG 
Salzgrünland 

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen  

Südwestlich der Asphaltstraße liegt in der Nähe von Lückeberg eine extensiv mit Rindern beweidete 
Fläche. Der niedrig gelegene Teil der Fläche liegt auf entwässertem Niedermoortorf. Die Fläche ist 
gegen den Schwansener See durch eine flache Verwallung abgetrennt und wird auch bei 
Hochwasser nicht erreicht. Mehrere Drainagen durchziehen die Fläche und führen das Wasser zu 
Gräben ab. An die Drainagen sind randliche Privatflächen angeschlossen. Die Vegetation der 
feuchten Niederung ist mäßig arten- und blütenreich ausgebildet. Durch Bodensackung ist der 
Oberboden vererdet und es kommt zur Ausbildung von Flutrasen und kurzzeitigen Wasserflächen im 
Grünland. 

Ziel ist es, die offene Grünlandniederung nördlich vom Schwansener See zu erhalten und eine 
Entwicklung von hochwertigen Beständen mit Feucht- und Salzgrünland zu ermöglichen. 
Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Wiesen- und Offenlandvögel sowie Pflanzen. 
Leitarten sind Kiebitz, Rotschenkel und Feldlerche sowie Pflanzen des Feucht- und Salzgrünlands. 

Die Niederungsfläche nördlich vom See sollte möglichst extensiv mit geeigneten Robustrindern oder 
anderen Großweidetieren beweidet werden. Das Weidemanagement ist so an den jährlichen 
Aufwuchs anzupassen, dass offene und kurzrasige Vegetationsbestände des Feuchtgrünlands und 
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ggf. des Salzgrünlands entstehen. Das Aufkommen von Gehölzen ist durch Beweidung und ggf. 
durch eine ergänzende Mahd zu vermeiden. Die Fläche ist möglichst zu vernässen. Dies kann durch 
die Unterbrechung der Drainagen und den Rückbau der Verwallung am See geschehen. Die 
verschiedenen Teilhabitate der Fläche sollen ohne Zäune vom See bis zur Straße in die Weidefläche 
integriert werden. 

Auf den Grünlandflächen am Schwansener See können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes 
durchgeführt werden, von denen z.B. Wiesenvögel und seltene Pflanzenarten sowie auch Insekten 
profitieren. Die Etablierung von typischen Pflanzenarten des Feucht- und Salzgrünlands ist 
anzustreben und kann gezielt gefördert werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.09.04 Deichrückbau 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 159_01_03, Weide südlich der Kliffküste  

159_01_03, Weide südlich der Kliffküste  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 6 
Gewässer vorhanden  

Südlich von Kliff liegt zwischen der Straße und dem Küstenwanderweg eine extensiv mit Rindern 
beweidete Fläche. Der höher gelegene Teil der Fläche liegt auf Mineralboden, meist auf Sand und 
Kies der alten Strandwälle. Nahe vom Kliff wird der Boden bindiger und lehmiger. Die trockenen 
Bereiche des Grünlands ragen mit mehreren Ausbuchtungen in die Niederung. Es handelt sich um 
Strukturen, die von ehemaligen Hochwässern und Überflutungen herrühren. Auf der Fläche wurden 
einige Flachgewässer neu angelegt. Die Vegetation ist überwiegend mäßig arten- und blütenreich 
ausgebildet. Zum Wanderweg hin ist am Zaun ein schmaler Streifen deutlich blütenreicher. Dort 
kommen einige typische Magerrasen- und Küstenarten vor wie z.B. Grasnelke, Knolliger Hahnenfuß, 
Hauhechel, Wiesen-Flockenblume und Gemeiner Hornklee. 

Ziel ist es, die offene Grünlandfläche zwischen dem Schwansener See und dem Kliff zu erhalten und 
eine optimale Entwicklung von standorttypischen mesophilen, blütenreichen Grünlandbeständen 
inklusive seltener Pflanzen- und Tierarten zu ermöglichen. Hauptzielgruppe für die strukturelle 
Entwicklung sind Wiesen- und Offenlandvögel sowie Amphibien. Leitarten sind Kiebitz, Rotschenkel, 
Feldlerche, Kreuzkröte und Laubfrosch sowie Pflanzen der Mager- und Sandtrockenrasen. 

Die Teilfläche entlang vom Wanderweg sollte möglichst extensiv und zusammen mit der Niederung 
mit geeigneten Robustrindern oder anderen Großweidetieren beweidet werden. Das 
Weidemanagement ist so an den jährlichen Aufwuchs anzupassen, dass offene und kurzrasige 
mesophile und blütenreiche Vegetationsbestände entstehen bzw. erhalten bleiben. Das Aufkommen 
von Gehölzen ist durch Beweidung und ggf. durch eine ergänzende Mahd zu vermeiden. Kleine 
Mengen von Mahdgut artenreicher Spenderflächen könnten auf die Fläche übertragen werden, um 
die Vegetationsentwicklung zu fördern. Die Gewässer sollen ohne Zäune in die Weidefläche integriert 
bleiben. Bei Verlandung oder starkem Zuwachsen ist eine Pflege der Gewässer möglich. 

Auf den Grünlandflächen am Schwansener See können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes 
durchgeführt werden, von denen z.B. Amphibien und seltene Pflanzenarten sowie auch Insekten 
profitieren. Die Ausbreitung von Kreuzkröte und Laubfrosch sollte gefördert werden. Die Etablierung 
von typischen Pflanzenarten des mesophilen Grünlands, der Trocken- und Sandmagerrasen ist 
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anzustreben.  

Der bestehende Küstenwanderweg sollte erhalten und weiterhin zur Naherholung genutzt werden. 
Der Rückbau oder die Stilllegung der Straße für den Besucherverkehr ist anzustreben. Eine 
alternative Wegetrasse könnte nördlich der Stiftungsflächen von der Straße zum Kliff geführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.04.13.04 Entschlammung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.4 159_01_04, Niederung südlich der Kliffküste  

159_01_04, Niederung südlich der Kliffküste  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG 
Salzgrünland 

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen  

Südlich vom Kliff liegt zwischen der Straße und dem Küstenwanderweg eine extensiv mit Rindern 
beweidete Fläche. Der niedrig gelegene Teil der Fläche liegt auf vernässtem Niedermoortorf. Die 
Fläche ist im Westen durch die Straße und eine neu angelegte flache Verwallung abgetrennt. Durch 
die Unterbrechung der ehemaligen Drainage wird das Wasser im Boden aufgestaut. Es haben sich 
überflutete Senken und großflächige Bereiche mit Feuchtgrünland ausgebildet. Die Niederung kann 
zur Zeit auch bei Hochwasser nicht vom Schwansener See erreicht werden. Die Vegetation der 
vernässten Niederung ist mäßig arten- und blütenreich ausgebildet. In den Gewässern haben sich 
artenreiche Bestände von amphibischen Wasserpflanzen angesiedelt.  

Ziel ist es, die offene Grünlandniederung nördlich vom Schwansener See zu erhalten und eine 
Entwicklung von hochwertigen Beständen mit Feucht- und Salzgrünland zu ermöglichen. 
Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Wiesen- und Offenlandvögel sowie Pflanzen. 
Leitarten sind Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche und Kreuzkröte sowie Pflanzen des Feucht- und 
Salzgrünlands. 

Die Niederungsfläche zwischen Straße und Küstenwanderweg sollte möglichst extensiv mit 
geeigneten Robustrindern oder anderen Großweidetieren beweidet werden. Das Weidemanagement 
ist so an den jährlichen Aufwuchs anzupassen, dass offene und kurzrasige Vegetationsbestände des 
Feuchtgrünlands und ggf. des Salzgrünlands entstehen. Das Aufkommen von Gehölzen ist durch 
Beweidung und ggf. durch eine ergänzende Mahd zu vermeiden. Die verschiedenen Teilhabitate der 
vernässten Fläche sollen ohne Zäune in die Weidefläche integriert werden. 

Auf der vernässten Grünlandfläche können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes durchgeführt 
werden von denen z.B. Wiesenvögel, Amphibien und seltene Pflanzenarten und auch Insekten 
profitieren. Die Etablierung von typischen Pflanzenarten des Feucht- und Salzgrünlands ist 
anzustreben und kann gezielt gefördert werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
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01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.04.13.04 Entschlammung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
 
 

5.1.1.5 159_01_05, Weide am Vogelwärterhäuschen  

159_01_05, Weide am Vogelwärterhäuschen  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 6 
Gewässer vorhanden  

Zwischen dem Vogelwärterhäuschen und dem Auslauf vom Schwansener See erstreckt sich auf 950 
Meter westlich entlang des Küstenwanderwegs eine extensiv mit Rindern beweidete Fläche. Der 
höher gelegene Teil der Fläche liegt auf Mineralboden, meist auf Sand und Kies der alten 
Strandwälle. Die trockenen Bereiche des Grünlands ragen mit mehreren Ausbuchtungen in die 
Niederung hinein. Es handelt sich um naturnahe Geländestrukturen, die von ehemaligen 
Hochwässern und Überflutungen von der Ostseeseite herrühren. Auf der Fläche wurden einige 
Flachgewässer neu angelegt. Die Vegetation ist überwiegend arten- und blütenreich ausgebildet. 
Zum Wanderweg hin ist am Zaun ein Streifen deutlich blütenreicher. Dort kommen einige typische 
Magerrasen- und Küstenarten vor wie z.B. Grasnelke, Knolliger Hahnenfuß, Hauhechel, Wiesen-
Flockenblume, Mauerpfeffer, Salzmiere, Flaumhafer, Hasen-Klee, Feldklee und Gemeiner Hornklee. 

Ziel ist es, die offenen Grünlandflächen mit ihrer typischen Bodenstruktur zwischen dem 
Schwansener See und den Küstendünen zu erhalten und eine optimale Entwicklung von 
standorttypischen mesophilen, blütenreichen Grünlandbeständen inklusive seltener Pflanzen- und 
Tierarten zu ermöglichen. Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Wiesen- und 
Offenlandvögel und Amphibien. Leitarten sind Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Kiebitz, Rotschenkel, 
Feldlerche und Kreuzkröte sowie Pflanzen der Mager- und Sandtrockenrasen. 

Die langgestreckte Teilfläche entlang des Wanderweges sollte möglichst extensiv und zusammen mit 
der Niederung mit geeigneten Robustrindern oder anderen Großweidetieren beweidet werden. Das 
Weidemanagement ist so an den jährlichen Aufwuchs anzupassen, dass offene und kurzrasige 
mesophile und blütenreiche Vegetationsbestände entstehen bzw. erhalten bleiben. Das Aufkommen 
von Gehölzen ist durch Beweidung und ggf. durch eine ergänzende Mahd zu vermeiden. Die 
sandigen Offenbodenstellen und die Gewässer sollen ohne Zäune in die Weidefläche integriert 
bleiben. Bei Verlandung oder starkem Zuwachsen ist eine Pflege der Gewässer möglich. 

Auf den Grünlandflächen am Schwansener See können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes 
durchgeführt werden von denen z.B. Vögel, Amphibien und seltene Pflanzenarten und auch Insekten 
profitieren. Die Ausbreitung der Kreuzkröte sollte gefördert werden. Die Etablierung von typischen 
Pflanzenarten des mesophilen Grünlands, der Trocken- und Sandmagerrasen ist anzustreben.  

Der bestehende Küstenwanderweg sollte erhalten und weiterhin zur Naherholung genutzt werden. 
Am Vogelwärterhäuschen sollen sich die Besucher über das Schutzgebiet informieren können.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.02.03.10 Cattle Grids  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
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04.04.13.04 Entschlammung 
04.09.02 Verminderung / Einstellung der Dünenfestlegung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen  
06.02.07 Unterhaltung von Wander- oder Reitwegen 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.1.6 159_01_06, Seeniederung am Vogelwärterhäuschen  

159_01_06, Seeniederung am Vogelwärterhäuschen  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KG 
Salzgrünland 

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen  

Zwischen dem Vogelwärterhäuschen und dem Auslauf vom Schwansener See erstreckt sich auf 950 
Meter westlich entlang des Küstenwanderwegs eine extensiv mit Rindern beweidete Fläche. Der 
niedrig gelegene Teil der Fläche ist 100 bis 300 Meter breit und grenzt meist unabgezäunt an den 
Schwansener See. Der Boden besteht aus flachgründigem Anmoor, teils aus vernässtem 
Niedermoortorf auf Sandboden. Es gibt einen natürlichen artesischen Brunnen. Durch die 
Unterbrechung der ehemaligen Entwässerungsgräben wird das Wasser im Boden höher aufgestaut. 
Es haben sich große überflutete Senken und großflächige Bereiche mit Feuchtgrünland ausgebildet. 
Die Niederung wird zur Zeit auch bei Ostsee-Hochwasser kaum vom Brackwasser der Lagune 
erreicht. Die Vegetation der vernässten Niederung ist arten- und blütenreich ausgebildet. Es gibt 
Massenbestände mit Orchideen und anderen Feuchtgrünlandarten. In den Gewässern haben sich 
artenreiche Bestände von amphibischen Wasserpflanzen und viel Tannenwedel angesiedelt.  

Ziel ist es, die breite und offene Grünlandniederung zwischen dem Schwansener See und dem 
Küstenwanderweg zu erhalten und eine Entwicklung von hochwertigen Beständen mit Feucht- und 
Salzgrünland zu ermöglichen. Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Wiesen- und 
Offenlandvögel sowie Amphibien und Pflanzen. Leitarten sind Alpenstrandläufer, Kampfläufer, 
Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche und Kreuzkröte sowie Pflanzen des Feucht- und Salzgrünlands. 

Die Niederungsfläche am See sollte möglichst zusammen mit den trockenen Flächen am Weg 
extensiv mit geeigneten Robustrindern oder anderen Großweidetieren beweidet werden. Das 
Weidemanagement ist so an den jährlichen Aufwuchs anzupassen, dass offene und kurzrasige 
Vegetationsbestände des Feuchtgrünlands und ggf. des Salzgrünlands entstehen. Das Aufkommen 
von Röhrichten und Gehölzen ist durch Beweidung und ggf. durch eine ergänzende Mahd zu 
vermeiden. Die letzte Halbinsel, die noch hochwüchsige Röhrichte aufweist, sollte wie die 
angrenzenden Seeufer mit beweidet werden. Die Flachgewässer und andere Teilhabitate der 
vernässten Fläche sollen ohne Zäune in die Weidefläche integriert werden.  

Auf der vernässten Grünlandfläche können spezielle Maßnahmen des Artenschutzes durchgeführt 
werden, von denen z.B. Wiesenvögel, Amphibien und seltene Pflanzenarten sowie auch Insekten 
profitieren. Die Etablierung von typischen Pflanzenarten des Feucht- und Salzgrünlands ist 
anzustreben und kann gezielt gefördert werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.01.12 Grüppenanstau 
04.01.13 Grüppenaufweitung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.04.13.04 Entschlammung 
11.02.08 Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 
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11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.06 Bestandsstützung durch Auswildern 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.7 159_01_07, Vorland  

159_01_07, Vorland  
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Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KD 
Küstendünen 

Struktur: 14 
strukturreich  

Zwischen dem Kliff und dem Auslauf vom Schwansener See erstreckt sich östlich entlang des 
Küstenwanderwegs auf etwa 1.600 Meter ein naturnaher Küstenbereich mit Strand, Primär-, Weiß- 
und Graudünen. Der Bereich ist gegen Besucher abgezäunt. Nur nahe des Vogelwärterhäuschens 
gibt es einen Zugang zur Ostsee. Die Brutplätze von Strandbrütern wie Zwergseeschwalbe und 
Sandregenpfeifer sind zusätzlich mit einem Fuchszaun geschert. Die überdünten Strandwallbereiche 
sind sehr stark von Kartoffelrose besiedelt. Sie baut großflächige Dominanzbestände auf. Diese 
Teilflächen werden extensiv mit Robustrindern beweidet, die einen Zugang über den Wanderweg 
(Cattle Grid) haben. Zu den Stiftungsflächen zählt der südliche Teil des Küstenabschnitts nahe vom 
Auslauf der Lagune, der sich schmaler werdend bis zum Vogelwärterhäuschen erstreckt. 

Ziel ist es, den naturnahen Charakter des Uferabschnitts mit seiner natürlichen Uferdynamik und den 
Reliktbeständen der unterschiedlichen Lebensräume zu erhalten und zu hochwertigen, möglichst 
zusammenhängenden Bereichen mit standorttypischer Besiedlung weiter zu entwickeln. 
Hauptzielgruppe sind Küstenvögel, Amphibien und Insekten sowie die dort typischen Pflanzenarten. 

Der Küstenabschnitt sollte weiterhin für die Weidetiere zugänglich sein. Es sollen die blütenreichen 
Strand-, Dünen- und Magerrasenarten gefördert und gleichzeitig die dominanten Kartoffelrosen 
zurückgedrängt werden. Die Intensität, die Dauer und der Zeitraum der Beweidung sollten daher an 
die sich verändernden standörtlichen Verhältnisse angepasst werden können. Die Kartoffelrosen 
sollten abschnittweise durch zusätzliche mechanische Maßnahmen bekämpft werden. Es soll dabei 
der Anteil von offenem Sand- und Kiesboden erhöht werden, der als Landlebensraum der Kreuzkröte 
dient und von den typischen Küstenpflanzen wieder neu besiedelt werden kann. Die unmittelbaren 
Strandbereiche sollen weiterhin abgezäunt und der Fuchszaun erhalten werden. 

Der bestehende Küstenwanderweg sollte erhalten und weiterhin zur Naherholung genutzt werden. 
Entlang des Weges sollten die Bestände der Kartoffelrose gezielter zurückgedrängt werden. Dies 
dient dem Erhalt des Wanderwegs und soll auch das Erstarken von Reliktbeständen entlang des 
Zaunes vermeiden. Die Weideübergänge sind zu erhalten. 

Es können Maßnahmen des Artenschutzes für z.B. Pflanzen, Küstenvögel wie Zwergseeschwalbe 
und Sandregenpfeifer, Kreuzkröte und Insekten (Tagfalter) der Strand- und Dünenbereiche 
durchgeführt werden.  

Code SH 01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.10 Cattle Grids  
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
04.09.02 Verminderung / Einstellung der Dünenfestlegung 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Dünenlebensräumen 
04.09.06 Einstellung baulicher Eingriffe im Küstenschutz 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.05 Absperren / Auszäunen von Flächen zur Besucherlenkung 
06.02.07 Unterhaltung von Wander- oder Reitwegen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.03 Zurückdrängen / Beseitigen von Neophyten 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.05 Plaggenhieb / Abplaggen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.8 159_01_08, Strandsee  

159_01_08, Strandsee  
Zielebene 1:  K 
Küstenlandschaft 

Zielebene 2:  KL 
Lagune 

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen  

Von dem Schwansener See zählen etwa 16 Hektar im Südteil des Sees zur Stiftung Naturschutz. Es 
handelt sich um einen Anteil von 15% der gesamten Seefläche. Der Strandsee (Lagune) ist sehr 
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flach und der Sandboden zum Teil mit einer organischen Auflage bedeckt. Er ist natürlich durch die 
Abtrennung einer Ostseebucht entstanden und weist leicht gebuchtete Ufer auf. Am östlichen Ufer 
findet die extensive Nutzung bis an das Seeufer statt. Dort sind keine oder nur kleine Sichtbarrieren 
ausgebildet. Die drei anderen Seeufer weisen hochwüchsige, mehr oder minder breite Brackröhrichte 
auf. Die Vegetation des Sees ist stark verarmt. Es findet ein Zufluss über die Schwarzbek und andere 
kleine Nebenbäche aus dem abgedämmten Hinterland über Durchlass- und Pumpwerke statt. Der 
Auslauf vom See erfolgt über einen Düker zur Ostsee. Er ist mit einer Rückstauklappe versehen, 
sodass ein Einstrom von Salzwasser nicht möglich ist. Im Bereich der Stiftungsflächen gibt es 
mehrere Brutinseln im See.  

Ziel ist es, den Strandsee zu erhalten und als Küstenlebensraum mit naturraumtypischer Besiedlung 
inklusive seltener und spezifischer Tier- und Pflanzenarten zu entwickeln. Dabei sollen die Standorte 
des Seegrunds mit Wasserpflanzen sowie die Uferbereiche mit typischer Besiedlung und im Bereich 
der Stiftungsflächen ohne Sichtkulissen geschützt werden. Der Einfluss von Stoffeinflüssen aus dem 
Hinterland soll verringert und die Durchgängigkeit für wandernde Fische erhöht werden. Der Einstrom 
von Salzwasser, die Entwicklung brackiger Lebensräume sollen gefördert und stärker schwankende 
Wasserstände sowie Hochwasserereignisse zugelassen werden. Hauptzielgruppe sind Brut- und 
Rastvögel wie Küstenvögel, Gänse, Schwäne, Enten, Säger und Watvögel. 

Die natürliche Verbindung vom Schwansener See zur Ostsee sollte wieder hergestellt oder 
maßgeblich verbessert werden, um natürliche Veränderungen des Wasserstandes und der 
Salzgehalte im See und seiner Uferbereiche zuzulassen und die Durchgängigkeit für Fische zu 
gewährleisten. Dies kann statt einem vollständigen Rückbau des Auslaufbauwerks auch durch eine 
kontrollierte Öffnung bis zu einer kritischen Hochwasserhöhe geschehen. Zur Minimierung von 
Stoffeinflüssen in den See könnten die Zuflüsse besser geklärt werden. Es sollten insbesondere 
Niederungsflächen am See sowie weitere Flächen im Einzugsgebiet extensiv genutzt werden. 
Faulschlamm aus dem See kann entfernt werden, sobald nicht mit einer raschen Neubildung zu 
rechnen ist. Die Brutplattformen sollen erhalten und gepflegt werden. Die Anlage einer oder mehrerer 
flacher Sandinseln im See sollte geprüft werden. 

Es können Maßnahmen des Artenschutzes für z.B. Pflanzen, Vögel und Fische durchgeführt werden. 

Code SH 04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.03.02.02 Einbau von regulierbaren Stauen 
04.03.02.03 Aufgabe / Reduzierung der Schöpfwerkstätigkeit 
04.04.01 Maßnahmen zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit  
04.04.05 Vergrößerung / Veränderung von Durchlassbauwerken 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.05 Artenschutzmaßnahmen "Fische / Rundmäuler" 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets �Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U�� �6�H�H�³ werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- 
und Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

5.2.1 Küstenlandschaft (K) 

�'�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwansener See�³�� �Z�L�U�G�� �D�X�I��49,5 ha (100,0 %) dem Projektziel der 
Küstenlandschaft zugeordnet. Es werden alle Flächen mit direktem und indirektem Einfluss 
von Salz- und Brackwasser im potentiellen Überflutungsgebiet der Ostsee inklusive der 
Strandwälle und Dünenbereiche eingeschlossen.  
 

5.2.1.1 Küstendünen (KD): 

Die Entwicklung naturnaher Küstendünen ist auf etwa 1,3 Hektar (~2,6 %) vorgesehen. Es 
handelt sich dabei um die Abschnitte des Vorlands der Stiftung Naturschutz im südlichen Teil 
nahe dem Auslauf der Lagune im Süden.  

Ziel ist es, den naturnahen Charakter des Uferabschnitts mit seiner natürlichen Uferdynamik 
und den Reliktbeständen der Lebensräume zu erhalten und zu hochwertigen, möglichst 
zusammenhängenden Bereichen mit standorttypischer Besiedlung weiter zu entwickeln. Das 
Vorland soll u.a. von Zwergseeschwalbe, Sandregenpfeifer und Kreuzkröte besiedelt werden 
können. An Pflanzen sind Stranddistel, Meerkohl, Stand-Platterbse, Grasnelke, Kleine 
Pimpinelle, Knolliger Hahnenfuß und Heide-Nelke hervorzuheben. 

 

5.2.1.2 Lagune (KL): 

Die Entwicklung von Lebensräumen der Lagunen (Strandseen) ist auf etwa 15,8 Hektar 
(~31,9 %) vorgesehen. Es handelt sich dabei um den Südteil vom Schwansener See mit 
dem Auslauf zur Ostsee. Er ist z.Z dem direkten Einfluss der Ostsee durch einen erhöhten 
Wegedamm und einen verrohrten Abfluss zum Strand mit Düker und Rückstauklappe 
entzogen.  

Ziel ist es, den Schwansener See mit seinen naturnahen Strukturen zu erhalten und die 
Wasserqualität zu verbessern sowie den Eintrag von Nährstoffen über die Zuflüsse aus dem 
Hinterland zu verringern. Der Schwansener See sollte möglichst als ungestörter Strandsee 
(Lagune) mit einem erhöhten Einfluss von Salzwasser weiter entwickelt werden.  

Es sollen die typischen Wasserpflanzen der Strandseen wie Armleuchteralgen, Teichfaden, 
Kamm-Laichkraut, Ähriges Tausendblatt, Quirl-Tausendblatt, Spiralige Salde und Strand-
Salde erhalten und gefördert werden. Weiterhin gilt es, den See als Lebensraum von Stand- 
und Wanderfischen sowie für Brutvögel und Nahrungsgäste zu verbessern. Zielarten sind 
u.a. Flussseeschwalbe, Zwergseeschwalbe, Säbelschnäbler, Mittelsäger und Brandgans 
sowie Bergente, Singschwan und Höckerschwan. In den Brackröhrichten am See sollen 
Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Sumpfohreule und Rohrdommel geeignete Bruthabitate finden.  
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5.2.1.3 Salzgrünland (KG): 

Die Entwicklung von Salzgrünland ist auf etwa 24,5 Hektar (~49,5 %) vorgesehen. Es 
handelt sich um alle nassen bis feuchten Niederungsflächen der Stiftung Naturschutz im 
Umfeld vom Schwansener See, die z.Z. keinen Überflutungen mit Salzwasser ausgesetzt 
sind. Das dort ausgebildete Feuchtgrünland soll langfristig und sukzessive zu Salzgrünland 
entwickelt werden. Die Niederungsflächen werden bereits extensiv als Weidegrünland mit 
Rindern genutzt. 

Ziel ist es, zunächst das Feuchtgrünland struktur-, arten- und blütenreich zu entwickeln und 
es dann je nach den Möglichkeiten zur Veränderung der Überflutungsdynamik im See zu 
Salzgrünland weiter zu entwickeln. Die Entwicklung von Salzgrünland hat Vorrang vor dem 
Erhalt von Feuchtgrünland. Dieses soll sich später auf höher gelegene Bereiche innerhalb 
der naturnah strukturierten Niederungsflächen beschränken. Durch ein angepasstes, 
extensives Weidemanagement (mit Rindern) sollen hochwertige Brut- und 
Nahrungslebensräume für Vogelarten und Habitate für Amphibien entstehen. Optimal wären 
die Entwicklung von Komplexbiotopen und eine natürliche Zonierung von Schlammfluren, 
Unterem Salzgrünland, Oberen Salzgrünland, Feuchtgrünland und Magergrünland. 

Ziel- und Leitarten sind unabhängig vom Salzgehalt und der Vegetation die Küsten- und 
Wiesenvögel sowie Amphibien. Hervorzuheben sind Kreuzkröte, Rotschenkel, Kiebitz, 
Braunkehlchen und gegebenenfalls Alpenstrandläufer, Kampfläufer und Uferschnepfe. 
Insbesondere Watvögel wie Goldregenpfeifer, Rotschenkel und Kiebitz sollen geeignete 
Rast- und Nahrungshabitate finden. 
Bei den Pflanzenarten des Salzgrünlands sind zu nennen: Queller, Andel, Laugenblume, 
Milchkraut, Erdebeer-Klee, Salz-Aster, Salz-Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-
Wasserfenchel, Ufer-Alant, Meerstrand-Wegerich und Strand-Sechszack. Für das 
Feuchtgrünland und die Flachgewässer sind Breitblättriges Knabenkraut, Steifblättriges 
Knabenkraut, Sumpf-Dreizack, Natterzunge, Röhrige Pferdesaat und Tannenwedel 
hervorzuheben. 
 
 

5.2.1.4 Extensivgrünland mittlerer Standorte (GR): 

Die Entwicklung struktur-, arten- und blütenreicher mesophiler Grünlandbestände ist auf 
etwa 7,9 Hektar (~16,0%) im SLEP-Gebiet vorgesehen. Es handelt sich um den prägenden 
Haupttyp auf Mineralboden mit meist Sand und Kies der Strandwallandschaft oberhalb der 
Niederungsflächen am See. Die Flächen werden bereits extensiv als Weidegrünland mit 
Rindern genutzt. Die Vegetation entspricht auf Teilflächen der Zielvegetation, besonders auf 
sehr trockenen Kuppen. Meist bestehen aber Defizite zum potenziell entwickelbaren arten- 
und blütenreichen mesophilen Grünland. Die verschiedenen Teilflächen im Gebiet zeichnen 
sich durch artenreiche Wegsäume, Offenbodenstellen mit Pionierfluren und naturnahe 
Bodenstrukturen mit kleinräumigen Unterschieden im Relief aus.  

�=�L�H�O�� �L�V�W�� �H�V���� �G�L�H�� �*�U�•�Q�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�Q�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q�� �X�Q�G�� �D�O�V�� �Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³�� �P�L�W�� �Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q��
Habitaten und standörtlichen Unterschieden naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Es soll 
struktur-, arten- und blütenreiches, mesophiles Grünland mit Aspekten von Magerrasen 
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sowie Kleingewässern und breiten Übergängen zu Feucht- und Salzgrünland entstehen. 
Durch ein angepasstes, extensives Weidemanagement sollen hochwertige Brut- und 
Nahrungslebensräume für Vogelarten und Habitate für Amphibien, Reptilien und spezifische 
Insektenarten des mesophilen Grünlands gefördert werden. Leit- und Zielarten sind u.a. 
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Kreuzkröte, Laubfrosch, Ringelnatter und 
Zauneidechse. Bei den Pflanzenarten sind Grasnelke, Knolliger Hahnenfuß, Flaumhafer, 
Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, Gemeiner Hornklee, Großer 
Klappertopf, Rundblättrige Glockenblume und Heide-Nelke hervorzuheben. 
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Tabelle 13: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
Nr. 159, SS, Schwansener See:  
Zielebene 1 
 

Zielebene 2 Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Küsten 
landschaft (K) 

Küstendünen (KD) Vegetation der Strände und Dünen. 
Arten- und blütenreiche Vegetation auf 
Strandwällen inklusive Magerrasen. 
LRT 1210 Einjährige Spülsäume 
LRT 1220 Mehrjährige Vegetation der 
Kiesstrände 
LRT 2110 Primärdünen 
LRT 2120 Weißdünen mit Strandhafer 
LRT *2130 Graudünen mit krautiger 
Vegetation 
 

Fledermäuse, Jagdreviere,  
Brut- und/oder Nahrungsgebiet für Küstenvögel wie z.B. 
Zwergseeschwalbe , Sandregenpfeifer, Austernfischer, 
Mittelsäger, Dorngrasmücke und Karmingimpel. 
Amphibien und Reptilien. Kreuzkröte  und Zauneidechse . 
Tagfalter und Heuschrecken wie z.B. Blutströpfchen, 
Wegerich-Scheckenfalter und Gefleckte Keulenschrecke. 
Pflanzenarten der Strände, Strandwälle und Dünen wie z.B. 
Stranddistel, Strand-Platterbse, Meerkohl, Meersenf, Salz-
Miere, Große Fetthenne, Hauhechel, Flockenblume, 
Grasnelke, Kleine Pimpinelle, Weinberg-Lauch, Kohl-
Lauch, Gemeiner Hornklee, Knolliger Hahnenfuß, 
Flaumhafer, Hunds-Veilchen und Heide-Nelke. 
 

Küsten 
landschaft (K) 

Lagune (KL) Artenreiche Verlandungszonen mit 
amphibischer- und untergetauchter 
Vegetation. 
LRT 1150 Lagunen (Strandseen) 
 

Fledermäuse, Jagdreviere, Wasserfledermaus 
Brut- und/oder Nahrungsgebiet für Schwäne, Säger, Enten, 
Gänse, Seeschwalben und Watvögel wie z.B. 
Höckerschwan, Singschwan, Bergente, Brandgans, 
Mittelsäger, Flussseeschwalbe , Zwergseeschwalbe und 
Säbelschnäbler . 
In Brackröhrichten Rohrweihe , Schilfrohrsänger, 
Sumpfohreule  und Rohrdommel . 
Fische der Strandseen und wandernde Fischarten. 
Pflanzenarten der Strandseen wie z.B. Teichfaden, Kamm-
Laichkraut, Ähriges Tausendblatt, Quirl-Tausendblatt, 
Spiralige Salde und Strand-Salde. 
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Zielebene 1 
 

Zielebene 2 Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Armleuchteralgen, z.B. Chara globularis, Chara contraria 
und Chara baltica. 
 

Küsten 
landschaft (K) 

Salzgrünland (KG) Strukturreiches Salzgrünland mit Bulten, 
Blänken und naturnahen Prielen. 
Pionier- und Schlammfluren. 
Flachgewässer und arten- und 
blütenreiche Bestände des mesophilen 
Feuchtgrünlands 
LRT 1330 Atlantische Salzwiesen 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse, Jagdreviere  
Wiesen- und Küstenvögel als Brutvögel z.B. Kiebitz, 
Rotschenkel, Braunkehlchen und Austernfischer sowie ggf. 
Säbelschnäbler , Alpenstrandläufer , Kampfläufer  und 
Uferschnepfe. 
Watvögel, Enten, Gänse und Schwäne als Rastvögel z.B. 
Goldregenpfeifer und Singschwan. 
Amphibien der Küstenlebensräume, Kreuzkröte  
Insekten des Salz- und Feuchtgrünlands. 

Pflanzenarten des Salzgrünlands wie z.B. Queller, Andel, 
Laugenblume, Milchkraut, Erdbeer-Klee, Salz-Aster, Salz-
Binse, Echter Sellerie, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, 
Ufer-Alant, Meerstrand-Wegerich und Strand-Sechszack. 

Pflanzenarten des mesophilen Feuchtgrünlands und der 
Küstengewässer wie z.B. Breitblättriges Knabenkraut, 
Steifblättriges Knabenkraut, Sumpf-Dreizack, Natterzunge, 
Röhrige Pferdesaat und Tannenwedel. 

 
Küsten 
landschaft (K) 

Extensivgrünland mittlerer 
Standorte (GR) 

Arten- und blütenreiches mesophiles 
Grünland, Magerrasen und Pionierfluren. 
Kleingewässer mit artenreicher 
amphibischer Vegetation und Uferfluren. 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse des Offenlands 
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper und Schafstelze. 
Offenlandvögel als Brut- und Rastvögel sowie Tag- und 
Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Amphibien und Reptilien wie z.B. Kreuzkröte , Laubfrosch , 
Ringelnatter und Zauneidechse . 
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten 
blütenreicher Grünland- und Magerstandorte, z.B. 
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Zielebene 1 
 

Zielebene 2 Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Blutströpfchen, Wegerich-Scheckenfalter. 
Libellen der Pionier- und Stillgewässer. 
Pflanzen des blütenreichen, mesophilen Grünlands z.B. 
Grasnelke, Knolliger Hahnenfuß, Flaumhafer, Wiesen-
Margerite, Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, 
Gemeiner Hornklee, Großer Klappertopf, Rundblättrige 
Glockenblume und Heide-Nelke.  
 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt 
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 14 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 
 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Die Flächen der Stiftung Naturschutz am Schwansener See haben keine Bedeutung für die 
Versorgung aus der Forstwirtschaft, da es keine Gehölzflächen gibt.  

Erwerbsfischerei und Angeln haben für das für die Stiftungsflächen im See keine Bedeutung 
und finden nicht statt. Im Schutzgebiet ist generell ein Fang vom Boot aus und mit der 
Handangel möglich und kann auf den Privatflächen durchgeführt werden.  

Landwirtschaftliche Produkte werden in Form von weidenden Haustieren (Rinder) auf den 
Teilflächen mit Grünlandnutzung im SLEP-Gebiet erzeugt. Es handelt sich um hochwertiges 
Fleisch und ggf. andere Tierprodukte (Fell, Leder) der extensiv gehaltenen Weidetiere. Auf 
Teilflächen könnte zudem Mahdgut produziert werden. Die landwirtschaftlichen Produkte 
werden in hoher Güte ohne den Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln oder 
anderer Pestizide auf den Flächen der Stiftung Naturschutz und auch in Naturschutz- und 
FFH-Gebieten produziert.  

 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Stiftungsgebiet am Schwansener See positiv aus. 
Hervorzuheben sind die Wasserrückhaltung sowie die Nährstoffregulierung im Schwansener 
See. Durch die Staue von Grüppen und Gräben sowie die Unterbrechung von Drainagen 
wird lokal die Vererdung der Nieder- und Anmoortorfe herabgesetzt oder ganz unterbunden. 
Vernässte Feucht- und Salzgrünlandflächen und renaturierte Senken können als CO2-Senke 
fungieren. Flächen mit vermindertem Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten 
lokalen Bildung von Grundwasser führen. Auch müsste der artesische Brunnen gleichmäßig 
Wasser in hoher Qualität liefern. Für die Grundwasserneubildung sind Flächen, auf denen 
weder Dünger noch Spritzmittel verwendet werden, von besonderer Bedeutung.  
Die extensiv genutzten Flächen der gesamten Küstenniederung zwischen den Dünen und 
dem Schwansener See dienen der lokalen Regulierung von Luft- und Wasserverhältnissen 
und haben eine insgesamt ausgleichende Funktion auf das Klima. 

 

5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist insgesamt eine hohe Ästhetik auf. Vom Küstenwanderweg aus ergeben 
sich weite Blickbezüge in die offene Landschaft der Niederung mit dem Schwansener See 
und auf die Ostsee. Den Grünland- und Dünenflächen der Stiftung Naturschutz kommt ein 
hoher ästhetischer und landschaftlicher Wert zu.  
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Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen Kulturlandschaft u.a. 
mit extensiv genutzten Weideflächen vom Salzgrünland bis in die überdünten Strandwälle. 
Die Entwicklung von artenreichen Weiden mit z.B. Massenvorkommen von Orchideen und 
anderen charakteristischen Arten ist daher ebenfalls eine kulturelle Dienstleistung.  

Durch den Küstenwanderweg zwischen Damp und Schönhagen ist das Gebiet für Besucher 
gut erschlossen. Zudem führt eine Asphaltstraße bis zur Vogelwärterhütte. Die offene 
Küstenniederung lässt sich von dem Vogelwärterhäuschen großflächig überblicken. Dort gibt 
es Führungen und weiterführende Informationen. Am Schwansener See gibt es eine gut 
erschlossene Infrastruktur mit Bänken, Ausblickspunkten sowie Informationstafeln zur 
Nutzungsgeschichte, Entwicklung der Küstenniederung. Für die Erholungsnutzung und den 
Tourismus hat der Schwansener See insgesamt daher eine überregionale Bedeutung. 
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Tabelle 14: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel 
Landschaftstyp 

Ziel 
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel 
Regulationsdienstleistungen 

Ziel 
Kulturelle Dienstleistungen 

Küsten 
landschaft (K) 

Küstendünen (KD) �x keine �x Lokale Klimaregulierung 

�x Grundwasserneubildung 

�x Luftqualitätsregulierung 

�x Nährstoffregulierung 

�x Wasserreinigung 

�x Wasserrückhaltung 

�x CO2-Senke  

�x  

�x Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Hoch durch natürliches Relief 
der Küstenniederung. Viele 
unverbaute und weite 
Blickbezüge auf die Ostsee, in 
die Niederungen und auf den 
Schwansener See.  

�x Erholung und Tourismus: 
Ein Küstenwanderweg, Bänke, 
erklärende Beschilderungen 
und ein Vogelwärterhäuschen 
sind vorhanden. 

�x Bildung: 
Erfahrung von nachhaltiger 
Landwirtschaft und alternativen 
Nutzungsformen (extensiv 
genutztes Grünland mit Feucht- 
und Salzgrünland).  

�x Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten von Salz- und 
Feuchtgrünland und von 
Gewässern. 

Küsten 
landschaft (K) 

Lagune (KL) �x Ggf. Fische  

Küsten 
landschaft (K) 

Salzgrünland (KG) �x Produktion hochwertiger 
Tierprodukte (Fleisch, Leder, 
Fell, Wolle)  

�x Jagderträge 

�x Bienenweide 

Küsten 
landschaft (K) 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 
(GR) 
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6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilfläche ein Maßnahmenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 15: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmenkatalog für jede einzelne Teilfläche. 
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7 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet �Ä�6�F�K�Z�D�Q�V�H�Q�H�U���6�H�H�³ lokal differenziert werden. 
1. Bekämpfung von Neophyten (Riesen-Bärenklau) 
2. Bekämpfung von Neophyten (Kartoffelrose) 
3. Wiederansiedlung und Ausbreitung charakteristischer Pflanzenarten 
4. Wiederansiedlung von typischen Schmetterlingsarten 
5. Habitatentwicklung für Wiesenvögel 
6. Gewässeranlagen für Amphibien 
7. Habitatentwicklung für die Kreuzkröte 
8. Förderung der lokal typischen Fischarten 
9. Flächenarrondierung am Seeufer 
10. Wiederherstellung einer naturnahen Küstenlagune 
11. Schutz der Strandbrüter (Fuchszaun) 
12. Brutinseln im Schwansener See 
13. Verlegung des Wanderwegs 
 

 
7.1 Bekämpfung von Neophyten (Riesen-Bärenklau) 
Der Riesen-Bärenklau kommt am Ufer vom Schwansener See vor und hat das Potenzial 
große Fläche zu besiedeln. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Art möglichst 
ganz beseitigen, sollten die Bestände am See konsequent bekämpft werden. Dies kann 
durch Beweidung geschehen, muss aber durch ergänzende mechanische Maßnahmen in 
ungenutzten Bereichen der Röhrichte unterstützt werden. Der Managementplan weist auf 
einige konkrete Standorte mit dieser Problematik hin. Es wird vorgeschlagen, den Bestand 
vom Riesen-Bärenklau am gesamten See regelmäßig zu erfassen (Monitoring) und 
entsprechende Maßnahmen rasch umzusetzen. 
 
7.2 Bekämpfung von Neophyten (Kartoffelrose) 
Ein Großteil der Graudünen im Schutzgebiet ist von dominanten Beständen der Kartoffelrose 
besiedelt. Die dichten Bestände unterdrücken dabei das Aufkommen der heimischen Arten, 
bieten Prädatoren Schutz und beeinträchtigen den Sommerlebensraum der Kreuzkröte. Zur 
Reduzierung der Kartoffelrose wurde die Beweidung der Flächen über eine Anbindung an 
die Niederungsflächen ermöglicht. Tatsächlich sind eine Schädigung der Kartoffelrosen und 
eine Auflichtung der Bestände durch die Rinderbeweidung festzustellen, die jedoch bisher 
nicht ausreicht, die Flächen von der Rose zu befreien. Es wird daher vorgeschlagen, die 
Kartoffelrosen konsequenter zurückzudrängen. In Kombination mit der Beweidung sollten die 
Flächen mechanisch mit dem Bagger geräumt werden. Die kann jährlich und in Abschnitten 
von 50-100 Meter geschehen. Die Kartoffelrosen müssen möglichst mit der gesamten 
Biomasse inklusive der Wurzeln entfernt werden. Der entstehende Rohboden kann sich von 
den typischen Küstenpflanzen besiedeln, die bereits flächig vorkommen. Zudem sind offene 
Bodenstellen als Sommerhabitat für die Kreuzkröte, ggf. die Zauneidechse und Insekten der 
Dünenlebensräume von hoher Bedeutung. An den Wegsäumen sollte die Kartoffelrose mit 
Fließ abgedeckt werden, um auch die schmalen Restbestände zu beseitigen. Ziel ist es, den 
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Küstenstreifen zwischen dem Kliff und dem Auslaufbauwerk vollständig frei von Beständen 
der Kartoffelrose zu bekommen. 
 
7.3 Wiederansiedlung und Ausbreitung charakteristischer Pflanzenarten 
Durch das BaltCoast-Projekt, die Analyse der Pflanzenlisten der Biotopkartierung und der 
Raabe-Rasterkartierung ist deutlich geworden, dass einige seltene Pflanzenarten heute nicht 
mehr im Gebiet vorkommen oder auf kleine Reliktstandorte beschränkt bleiben. Da sich 
durch die extensive Weidenutzung, die Gewässeranlagen und die Vernässung die Standorte 
und die Siedlungsbedingungen inzwischen wieder verbessert haben, ist eine Ansiedlung 
verschiedener Arten sinnvoll. Hervorzuheben sind Pflanzenarten wie Steifblättriges 
Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), Wiesen-Wasserfenchel (Oenanthe lachenalii), Echter 
Sellerie (Apium graveolens), Natternzunge (Ophioglossum vulgare), Sumpf-Dreizack 
(Triglochin palustris), Ufer-Alant (Inula britannica), Großes Flohkraut, (Pulicaria dysenterica), 
Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Stranddistel 
(Eryngium maritimum) und Strand-Platterbse (Lathyrus maritimus). 
 
7.4 Wiederansiedlung von typischen Schmetterlingsarten 
Da sich am Schwansener See durch die extensive Nutzung die Standortbedingungen und 
Habitate für Schmetterlinge insbesondere der trockenen Küstenstandorte wieder verbessert 
haben, ist eine Ansiedlung von spezifischen Arten möglich. Dazu bedarf es einer Kartierung 
der aktuellen Bestände und einer Potenzialanalyse. Charakteristische Zielarten für die Küste 
wären z.B. Wegerich-Scheckenfalter (M. cinxia) und Blutströpfchen (Z. filipendulae). 
 
7.5 Habitatentwicklung für Wiesenvögel 
Die Wiesenvögel inklusive der Küsten- und Offenlandvögel sind zentrales Entwicklungsziel 
für das Schutzgebiet. Die Habitate müssen daher großflächig für die Artengruppe geeignet 
sein und mögliche Störungen minimiert werden. Es hat sich gezeigt, dass die extensive 
Beweidung großflächiger Grünlandfläche gut geeignet ist, die Standorte offen zuhalten. Für 
eine gezielte Entwicklung kann Beweidung angepasst werden. Ort, Dauer, Intensität und Art 
der Weidetiere können entsprechend angepasst werden, um kurzrasige Bestände zu 
entwickeln und hochwüchsige Vegetation zurückzudrängen. Es können daher Bereiche mit 
einer temporären Weideruhe sowie ggf. auch mit einer temporären Übernutzung abgetrennt 
werden, wenn dies für die Zielarten notwendig ist. Die Reduzierung der Binnenentwässerung 
und das Zulassen von Überflutungen dienen ebenfalls der Habitatentwicklung für Vögel, da 
dadurch u.a. stocherfähige Böden gefördert werden. Es sollten auf den Grünlandflächen 
daher alle Drainagen unterbrochen und künstlichen Gräben aufgestaut werden. Winterliche 
Überflutungen sind auf großen zusammenhängenden Grünlandflächen am See anzustreben. 
Die auf Teilabschnitten noch vorhandene Verwallung sollte entfernt oder zumindest geöffnet 
werden, um Überflutungen auf Niederungsflächen zuzulassen. Das Aufkommen von 
Gehölzen ist insgesamt zu vermeiden. Sollte die Weidenutzung nicht ausreichen, können 
Bäume und Gebüsche innerhalb des Wiesenvogelgebiets auch manuell entfernt werden. 
 
7.6 Gewässeranlagen für Amphibien 
Es wurden bereits etliche Gewässer im Schutzgebiet neu angelegt oder bestehende 
vergrößert. Die bestehenden Gewässer sollen in ihrer Funktion erhalten bleiben. Es ist eine 
Pflege mit Uferbeweidung und ggf. auch eine Entschlammung möglich. Weitere Gewässer 
können an geeigneter Stelle angelegt werden. Insbesondere dort, wo Drainagen 
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unterbrochen werden oder Gräben gestaut werden können. Die Gewässer sollen je nach 
Standort unterschiedlichen Amphibienarten wie auch Vögeln, Libellen, Wasserkäfern und 
Wasserpflanzen dienen. 
 
7.7 Habitatentwicklung für die Kreuzkröte 
Die Kreuzkröte ist eine zentrale Zielart für das Gebiet und die gesamte Küstenregion. Es 
handelt sich am Schwansener See um ein wichtiges Refugium, das auch als Spender zur 
Besiedlung anderer Gebiet genutzt wird. Die Lokalpopulation der Kreuzkröte ist daher zu 
erhalten und zu fördern. Insbesondere sollen alle notwendigen Teilhabitate in einen 
optimalen Zustand überführt werden. Das gilt nicht nur für die Laichgewässer in der 
Niederung, sondern auch für die Landhabitate im Bereich der Dünen. Es sollen mehrere 
potenziell besiedelbare Laichgewässer sowie trockene Standorte mit offenem Sandboden 
vorhanden sein (vgl. Kartoffelrose und Gewässeranlagen). Die Verbindungen zwischen den 
Einzelhabitaten müssen gewährleistet sein. Wanderkorridore dürfen daher nicht 
unterbrochen werden. Eine Überflutung mit Salzwasser der Niederungsflächen am 
Schwansener See und die Entwicklung von Salzgrünland und salzigen Blänken kann, 
obwohl fachlich gewünscht, die besiedelbaren Flächen für der Kreuzkröte einschränken. Vor 
einer Öffnung des Schwansener Sees zur Ostsee und einer großflächigen Vernässung mit 
Salzwasser müssen daher ausreichend besiedelte Laichgewässer für die Kreuzkröte 
oberhalb der Hochwasserlinie entwickelt werden.  
 
7.8 Förderung der lokal typischen Fischarten 
Der Auslauf vom Schwansener See ist verrohrt und seine Zuflüsse sind durch Pumpwerke 
abgetrennt. Alle Maßnahmen, die zur Förderung der heimischen Fischfauna beitragen, sind 
zu fördern. Dazu gehörten die Öffnung und ggf. der Rückbau von Durchlassbauwerken und 
die Reduzierung von Stoffeinträgen in den Schwansener See. Ziel ist es, für die Standfische 
und auch für Wanderfische wie die Meerforelle möglichst naturnahe Gewässerhabitate mit 
hinreichender Qualität und guten Verbindungen zu entwickeln.  
 
7.9 Flächenarrondierung am Seeufer 
Generell gilt es, im gesamten Schutzgebiet möglichst viele Flächen unter der Maßgabe des 
Naturschutzes optimal entwickeln zu können. Möglichst große zusammenhängende Flächen 
in der Küstenniederung wären für eine Erweiterung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
sinnvoll. Ein Erwerb von Flächen am Seeufer, insbesondere die beiden Flurstücke nördlich 
vom Vogelwärterhäuschen, würde die Entwicklung für die Niederung mit einer Vernässung 
durch Unterbrechung von Drainagen und dem Rückbau der dortigen Verwallung erheblich 
erleichtern. 
 
7.10 Wiederherstellung einer naturnahen Küstenlagune 
Der Schwansener See ist durch den erhöhten Wegedamm und den verrohrten Ablauf von 
der Ostsee getrennt. Nur noch bei Extremereignissen mit Hochwasserlagen über 2,5 Meter, 
bei dem auch die Campingplätze und Siedlungsbereiche betroffen wären, würden die 
Strandwälle überflutet werden und den Schwansener See sprunghaft ansteigen lassen. Es 
sollte fachgutachterlich überprüft werden, in wieweit der naturnahe Charakter der Lagune mit 
Einfluss von Brackwasser in den Schwansener See wiederhergestellt werden könnte. 
Insbesondere sollte geprüft werden, ob ein Einschwingen von Ostseewasser bei Ständen bis 
150 möglich wären, die zwar selten aber fast jährlich auftreten. Die Aufrechterhaltung des 
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Wasseraustauschs mit der Ostsee ist als notwendige Maßnahme im FFH-Managementplan 
eingestuft worden. Zur Wiederherstellung der Küstenlagune und eines naturnahen 
hydrologischen Systems zählt auch die Rückname der Verwallungen am Seeufer. Es soll 
sich ein breiter Überflutungsgürtel mit Salzgrünland herausbilden können, der auch Flächen 
mit sporadischer Überflutung der oberen Salzwiesen und ggf. Bestände mit mesophilem 
Grünland umfasst. 
 
7.11 Schutz der Strandbrüter 
Der Strand und die Dünen am Schwansener See sind für Besucher weitgehend abgesperrt. 
Die Bereiche werden von Strandbrütern wie Zwergseeschwalbe und Sandregenpfeifer 
besiedelt. Maßnahmen, die zum Schutz der Strandbrüter beitragen sind generell zu fördern. 
Dazu gehören auch die Beschilderungen und die Abzäunungen. Weiterhin sollte der gegen 
Prädatoren errichtete Fuchszaun erhalten und gepflegt werden. Der Fuchszaun sollte in 
seiner Lage und Form den sich verändernden Standorten und den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst werden können. 
 
7.12 Brutinseln im Schwansener See 
Zur Förderung einzelner Vogelarten wurden im Schwansener See mehrere künstliche 
Brutinseln ausgebracht. Es handelt sich um schwimmende Holzkonstruktionen, die von 
Vogelarten wie Flussseeschwalbe und Säbelschnäbler gut angenommen werden. Die 
Brutinseln sollen erhalten und gepflegt werden. Die Menge, Lage und Gestaltung der Inseln 
kann nach wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst und verändert werden. Es ist zu 
überprüfen, ob weitere Sandinseln im Flachwasser neu geschaffen werden können. Diese 
Inseln könnten aus dem vorhandenen Material gebaut werden, wodurch dann tiefere 
Wasserbereiche um die Inseln herum entstehen. Die Inseln würden von anderen Arten wie 
z.B. die Zwergseeschwalbe besiedelt werden können. Durch ein Monitoring sollten die 
Effekte der Brutinseln sowie deren Nachhaltigkeit überprüft werden. 
 
7.13 Verlegung des Wanderwegs 
Wanderer und Radfahrer, die über die Asphaltstraße ins Gebiet und zur Vogelwärterhütte 
kommen, haben eine Störwirkung auf Brut- und Rastvögel. Zudem trennt die Straße zwei 
Niederungsflächen. Ein Rückbau dieser Straße im Schutzgebiet ist vor dem Hintergrund 
eines großflächigen Weidemanagements und der Verringerung der Störungen laut 
Managementplan wünschenswert. Unabhängig von einem möglichen Rückbau der Straße 
könnte der Wanderweg nördlich vom Schutzgebiet entlang geführt werden. Es müsste eine 
neue Verbindung zwischen der Straße nahe Lückeberg und dem Kliff geschaffen werden, 
über die Wanderer und Radfahrer das Gebiet erreichen können. Die genaue Lage und die 
Beschaffenheit des Weges müsste geprüft und plantechnisch umgesetzt werden. 
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8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
�x Entwicklung der Wiesen- und Küstenvögel im Schutzgebiet 

�x Entwicklung der Rast- und Wintervögel 
�x Entwicklung der Bestände von Amphibien (Kreuzkröte, Laubfrosch) 

�x Entwicklung der Bestände von Reptilien (Zauneidechse) 

�x Entwicklung der Bestände von Insekten (Tagfaltern, Heuschrecken, Libellen) 
�x Entwicklung spezifischer Pflanzenarten im Salz- und Feuchtgrünland 

�x Entwicklung spezifischer Pflanzenarten der Magerrasen, Dünen und Strände 
 

 
 

9 Zusammenfassung 

�)�•�U�� �G�L�H�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �G�H�U�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�� �L�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwansener See�³�� �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q��
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale der Küstenniederung mit überwiegender 
Grünlandnutzung im Kontakt und Verbund zwischen der Ostsee und dem Schwansener See 
und die recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben des Stiftungsgebiets integriert.  

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz wurden Entwicklungsziele für die Tier- und 
Pflanzenarten sowie ihre Lebensräume erarbeitet und entsprechende Maßnahmen 
vorgeschlagen. Es wurden die Grundlagen aus dem FFH-Managementplan und für das NSG 
sowie die Maßnahmenvorschläge aus dem Life-Projekt BaltCoast berücksichtigt. 

Am Schwansener See wurden bereits viele umfassende Maßnahmen durchgeführt, die nach 
der Erstellung des Managementplans jetzt konzeptionell ergänzt werden können. Es ist eine 
großflächige extensive Weidenutzung zur Offenhaltung der Flächen und zur Entwicklung 
hochwertiger artenreicher Lebensräume der Küstenlandschaft vorgesehen. Es sollen 
naturnahe Komplexhabitate mit einer charakteristischen Zonierung gefördert werden. Das 
schließt den See, die Salz- und Feuchtgrünlandflächen, die Magerrasen, Strandwälle, Dünen 
und Strände bis zur Ostsee ein. Die Flachgewässer sollen in die Grünlandflächen integriert 
werden. Wiesen- und Rastvögel sollen die Flächen besiedeln und stocherfähigen Boden mit 
ausreichend Nahrung finden. Kreuzkröte, Zwergseeschwalbe, Kiebitz und Rotschenkel sind 
Leitarten der verschieden Lebensräume des Küstenabschnitts. 

Das Gebiet soll weiterhin der Öffentlichkeit auf dem vorhandenen Küstenwanderweg und am 
Vogelwärterhäuschen zugänglich sein und durch Beschilderung und Führungen erläutert 
werden. Es wurden Projektideen zur Entwicklung der Lebensräume und zur anschließenden 
Flächenpflege der Küstenniederung formuliert. 

 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand �± Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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Unterteilung des Gebiets mit Num merierung 
 

 
 
159_01_01 Weide bei Lückeberg 159_01_05 Weide am Vogelwärterhäuschen 

159_01_02 Seeniederung bei Lückeberg 159_01_06 Seeniederung am Vogelwärterhäuschen 

159_01_03 Weide südlich der Kliffküste 159_01_07 Vorland 

159_01_04 Niederung südlich der Kliffküste 159_01_08 Strandsee 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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. 0 140 28070 m

159_01_01:Weide bei Leckeberg

159_01_02:Seeniederung bei
Leckeberg

159_01_03:Weide südlich der
Kliffküste

159_01_04:Niederung südlich der
Kliffk

159_01_05:Weide am
Vogelwärterhaus

159_01_06:Seeniederung am
Vogelwurterh

159_01_07:Vorland

159_01_08:Strandsee


